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Vergütungssätze U-ST 
 
für Unterhaltungsmusik bei Bürger-, Straßen-, Dorf- und Stadtfesten, die im Freien statt-
finden  
 
1.3.2011 (2) 
 
Nettobeträge zuzüglich z. Zt. 7 % Umsatzsteuer 
 
 
 
I. Vergütungssätze  
 
 

Größe der
Veranstaltungsfläche

bis 333 m2 64,20

bis 400 m2 79,90

bis 533 m2 98,40

bis 666 m2 116,20

bis 1.332 m2 189,10

bis 2.000 m2 259,60

bis 2.500 m2 325,40

bis 3.000 m2 391,20

je weitere 500 m2 65,10

Vergütung je 
Veranstaltungstag in €

 
 
1. Berechnung der Veranstaltungsfläche 
 
Die Veranstaltungsfläche errechnet sich vom ersten bis zum letzten Stand (zur Berechnung der Länge) so-
wie von Häuserwand zu Häuserwand (zur Berechnung der Breite) unter Berücksichtigung der gesamten 
Straßenfläche einschließlich etwaiger Gehwege oder Straßenplätze sowie so genannter Fluchtwege, ohne 
Abzug von Flächen für Ausstellungsstände, Tische etc. 
 
 
2. Musikaufführungen mit Eintrittsgeld oder sonstigem Kostenbeitrag 
 
Die Vergütungssätze gemäß I. gelten für Feste ohne Eintrittsgeld oder sonstigen Kostenbeitrag. Sofern für 
die Teilnahme ein Eintrittsgeld oder sonstiger Kostenbeitrag zu entrichten ist, finden die Vergütungssätze 
U-VK I mit der Maßgabe Anwendung, dass zur Ermittlung des Tarifparameters qm die Gesamtbesucherzahl 
zugrunde gelegt wird. Als Umrechnungsfaktor wird 1 ½ Besucher einem m2 Veranstaltungsfläche gleichge-
setzt. 
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II. Allgemeine Bestimmungen 

 
1. Geltungsbereich 
 
Die Vergütungssätze U-ST finden für Feste mit Musikern – gleichgültig ob Berufs- oder Laienmusiker – so-
wie mit Tonträgerwiedergabe Anwendung.  
 
 
2. Berechnung 
 
Die Vergütungssätze werden für jeden Veranstaltungstag berechnet. 
 
 
3. Rechtzeitiger Erwerb der Einwilligung 
 
Die Vergütungssätze finden nur für Musikaufführungen Anwendung, für die die Einwilligung von der GEMA 
rechtzeitig vor Stattfinden erworben wird. 
 
 
4. Umfang der Einwilligung 
 
Durch die Vergütungssätze sind nur Musikaufführungen in dem der Berechnung zugrunde liegenden Um-
fang abgegolten. Für die Übertragung der Musikaufführungen in weitere Veranstaltungsräume oder auf 
weitere Veranstaltungsplätze ist eine besondere Einwilligung erforderlich. Die Vergütungssätze gelten 
nicht für Musikaufführungen mit Werbung. 
 
Bei Tonträgerwiedergabe wird die Einwilligung unter der Voraussetzung erteilt, dass das Vervielfältigungs- 
recht an den Tonträgern ordnungsgemäß von den Berechtigten erworben worden ist. 
 
Die Einwilligung berechtigt nicht zur Vervielfältigung der aufgeführten Musikstücke. 
 
Die Vergütungssätze sind unbeschadet der Anzahl der aufgeführten Musikstücke und unabhängig davon, 
in welchem Umfang von den zur Verfügung gestellten Nutzungsrechten Gebrauch gemacht wird, zu zah-
len. 
 
Bei Live-Musik sind nur die Musikaufführungen abgegolten, für die zwischen dem Veranstalter und dem 
ausübenden Künstler ein Vertrag besteht. 
 
 
5. Härtefallnachlassregelung 
 
Sofern die Zugrundelegung der Veranstaltungsfläche gemäß I. 1. eine unbillige Härte für den Veranstalter 
darstellt, erfolgt die Berechnung  auf schriftlichen Antrag des Veranstalters nach der Anzahl der Besucher 
(Gesamtbesucher), die sich zum Zwecke der Teilnahme an der Veranstaltung auf der Veranstaltungsfläche, 
wenn auch nur zeitweise, aufgehalten haben. Die Ermittlung der Gesamtbesucher ist der GEMA nachzu-
weisen. In den Fällen, in denen die Berechnung der Vergütungshöhe nach dieser Härtenachlassregelung 
vorgenommen wird, erfolgt die Einstufung in die Vergütungssätze I. mit der Maßgabe, dass 1 ½ Besucher je 
m2 zugrunde gelegt wird. 
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Der Antrag ist unverzüglich nach Rechnungsstellung der GEMA, spätestens aber bis zum 15. Tag des auf die 
Rechnungsstellung folgenden Monats schriftlich bei der zuständigen Bezirksdirektion der GEMA zu stellen. 
Der Nachweis der Gesamtbesucherzahl ist dem Antrag beizufügen. 
 
Für den Fall, dass der Veranstalter seinen Obliegenheiten nach Ziffer 5 nicht, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig nachkommt, legt die GEMA zur Berechnung der Lizenzgebühr die Pauschalsätze gemäß I. der 
vorliegenden Vergütungssätze U-ST zugrunde. 
 
 
6. Mindestvergütung 
 
Erfolgt die Abrechnung gemäß Ziffer 5 wird mindestens 1/5 der Veranstaltungsfläche für die Berechnung 
der Vergütungshöhe zugrunde gelegt (Mindestsatz). 
 
 
7. Gesamtvertragsnachlass 
 
Den Mitgliedern von Organisationen, mit denen die GEMA einen Gesamtvertrag für diesen Tarif geschlos-
sen hat, wird ein Nachlass entsprechend den gesamtvertraglichen Vereinbarungen eingeräumt. 
 
www.gema.de 
 


